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„Skandalfälle“ von sexuellem 
Missbrauch und Misshandlung 

alarmieren erneut                                    
Öffentlichkeit und Politik

Einleitung



Breitere gesellschaftliche Debatte
ab 2010

Runder Tisch „Sexueller Missbrauch in 
Abhängigkeits- und Machtverhältnissen 
in privaten und öffentlichen Einrichtungen 
und im familiären Bereich“



Betroffene fordern vor allem auch heutige 
Kinder besser zu schützen und kritisieren 
institutionellen Umgang

• Betroffene wenden sich an die von 
der Bundesregierung eingerichtete 
Anlaufstelle 



Fall Staufen



Fall Lüdge



Fall Yağmur



Kommissionen in Hamburg, Baden-Württemberg,

Saarland, NRW – Untersuchungsausschüsse 

Hamburg und Saarland

• Bund beschließt Errichtung eines nationalen Rats
erste Sitzung am 18. 11.2019



Vorschläge NRW: 
Anzeigepflicht für 
Jugendämter einführen?

kein Aktionismus!

Wir brauchen kontinuierliche Innovationen 
und gut erprobte Modelle



Koalitionsvertrag Bund (08.02.2018): 

III. Familien und Kinder im Mittelpunkt

Kinder und Jugendliche schützen und 
Familien unterstützen

•Gewalt jeglicher Art (auch seelische Gewalt), 
sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche wird 
konsequent bekämpft. Dazu soll die Forschung 
verbessert und die Verfahrensabläufe weiter 
optimiert werden. 



Die Dimension wahrnehmen

• Medial skandalisierte und breit diskutierte Fälle lösen häufig 
eine emotionale Distanzierung aus, da der Eindruck entsteht, 
diese Fälle seien ein singuläres, extrem selten vorkommendes 
Ereignis

• Dimension von Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch 
an Kindern ist aber riesig
• Der alltägliche Missbrauch ist der Skandal!

Herausforderungen an die Praxis:
• Bessere Wahrnehmung des Dunkelfelds
• Bereitstellung adäquater Hilfen zur Teilhabe für alle Betroffenen

• Lösungsvorschläge müssen der Dimension gerecht 
werden.



13,9%

7,6%

2,3%

0,017%

Witt et al. (2017) 
Bundeskriminalamt (2017)

Polizeiliche Kriminalstatistik 2016 im 
Vergleich zu  Daten aus Witt et al. (2017)



Mehr Material zur Einordnung von 
Prävalenzzahlen frei downloadbar unter:



Die Dimension der Problematik ernst nehmen

Häufigkeit von Vernachlässigung, 
Misshandlung und sexuellem 

Missbrauch in Deutschland



Definition - derzeit keine einheitliche 

interprofessionelle Definition in Deutschland

Grundlegende Voraussetzung, Definition von Formen der Kindes-
misshandlung um „Case Flow“ und Zusammenarbeit an den Schnitt-
stellen evaluieren und verbessern zu können



• Belastende Kindheitserlebnisse haben ernste, weitreichende (z.T. 
lebenslange ) Konsequenzen

• Erlebte Kindesmisshandlung hat Einfluss auf die Bildungs- und 
Berufsaussichten, Lebensqualität und Gesundheit

In Europa:

• 18 Millionen Kinder von sexuellem Missbrauch 
betroffen

• 44 Millionen Kinder von körperlicher Misshandlung 
betroffen

• 55 Millionen von psychischer Misshandlung betroffen

 90 % aller Misshandlungsfälle werden in den 
Institutionen nicht wahrgenommen

WHO: European report on preventing 
child maltreatment

(2013)



WHO: European report on preventing 
child maltreatment

• Während in anderen Bereichen der Medizin riesige Summen für eine 
minimale Lebensverlängerung aufgewendet werden, könnten hier für eher 
geringe Summen erhebliche Gewinne an Quality of Life Years für die 
Betroffenen durch verbesserte Wahrnehmung, frühe Intervention und 
angemessene Hilfen erreicht werden.

Empfehlungen:

• Investitionen im 
Gesundheitswesen, um 
Fähigkeiten im Umgang mit 
diesen Fällen zu verbessern 
(„capacity building“). 

• Investitionen im Kinderschutz 
sind „Best Buys for Money“

(2018)



Entwicklungsziele der UN

The Road to Dignity by 2030

Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet



Sustainable Development 
Goal (SDG) 16.2  Indikatoren:

Ziel Indikatoren

16.2 

End abuse, exploitation, 

trafficking and all forms of 

violence against and torture of 

children 

16.2.1

Proportion of children aged 1-17 years who 

experienced any physical punishment and/or 

psychological aggression by caregivers in the past 

month 

16.2.2 Number of victims of human trafficking per 100,000 

population, by sex, age and form of exploitation 

16.2.3 Proportion of young women and men aged 18-29 

years who experienced sexual violence by age 18 

Deutsche Übersetzung

16.2 

Beendigung von Missbrauch, 

Misshandlung, Ausbeutung, 

Menschenhandel und aller 

Formen von Gewalt gegen 

Kinder und Folter von Kindern

Deutschland > 10 % (nach Witt 

et al.,2017 und Witt et al. 

submitted)

16.2.1

Anteil an Kindern zwischen einem und 17 Jahren, die 

körperliche Bestrafung und/oder psychische 

Aggression durch Bezugspersonen im letzten Monat 

erfahren 

16.2.2
Anzahl an Opfern von Menschenhandel pro 100.000 

Einwohnern, aufgeteilt in Geschlecht, Alter und Form 

der Ausbeutung 

16.2.3
Anteil an jungen Frauen und Männern zwischen 18 

und 29 Jahren, die sexuelle Gewalt vor dem 18. 

Lebensjahr erfahren haben



Die Dimension der Problematik ernst nehmen

Folgen von Missbrauch -
Opferstereotype vermeiden



Kindheits-Traumata

Akute 
Belastungsstörung

Normale Entwicklung
(Resilienz)

• PTBS, Bindungsstörungen

• Depression

• Suizidalität + Risikoverhalten

• Substanzmissbrauch

• Körperliche Erkrankungen 
(Adipositas, Herz-Kreislauf,…)

• Transgenerationale Weitergabe 
(Opfer => Täter)

Fergusson et al. 1996, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry.35: 1365-1374
Felitti et al. 1998, Am J Prev Med. 14: 245-258 
Houck et al. 2010, J Ped. Psychol, 35: 473-483 
Irish, Kobayashi & Delahanty 2010, J Ped Psychol 35: 450-461
Oswald, Heil & Goldbeck, J Ped Psychol. 2010, 35: 462-472
Pears & Capaldi 2001, Child Abuse and Neglect 25: 1439-1461
u.v.m.

Traumafolgestörungen



Pathomechanismen, welche 
Langzeitfolgen erklären

Kindesmiss-
handlung und 

Vernach-
lässigung

Psychische 
Störungen

Oxytocin

Endocannabinoide

Somatische 
Erkrankungen

Gesundheits-
verhalten

Reduktion von
Lebensqualität 

und -zeit

Cortisol

Monoamine

KatecholamineIL-6

IL-1β

TNF-α

IFN-γ

Bauplanung für Multidimensionale Trauma-Wissenschaften (MTW)



Nicht nur psychische Langzeitfolgen der 
Kindesmisshandlung

0%

10%

20%

30%

40%

0 1 2 3 4 5

Anzahl der erfahrenen Misshandlungsarten

Teilnehmer mit Adipositas (%) *** Teilnehmer mit Krebserkrankung (%) ***

Teilnehmer mit Bluthochdruck (%) *** Teilnehmer mit Herzinfarkt (%) **

Teilnehmer mit COPD (%) ** Teilnehmer mit Schlaganfall (%) ***

Teilnehmer mit Diabetes (%) ***

OR

Krebserkrankung 1,26

Bluthochdruck 1,17

Herzinfarkt 1,28

COPD 1,48

Schlaganfall 1,31

Diabetes 1,24

Clemens, ..., Fegert: Eur J 
Psychotraumatol, 2018



‘Much of what is recognized as common in adult 
medicine is the result of what is not recognized in 
childhood’

Vincent Felitti, 2002

• Weitreichende psychische, somatische und 
sozioökonomische Folgen von Kindesmisshandlung

• Kindesmisshandlung in allen medizinischen Bereichen 
relevant

Ärztinnen und Ärzte: zentrale Rolle im Kinderschutz

Folgen Kindesmisshandlung



Traumafolgekostenstudie: Tangible 
Kosten der Traumatisierung

• Gesundheitskosten, Kosten der Kinder- und Jugendhilfe, 
Ausbildungsförderung, Wertschöpfungsverlust etc.: 

• 335.421€ (pro Betroffenem für den Zeitraum 
zwischen dem 15.-65. Lebensjahr)

• 6.708€ Traumafolgekosten pro Fall/Jahr

• Jährliche Kosten für die deutsche Gesellschaft 
durch Folgen von Kindesmisshandlung/-
missbrauch und Vernachlässigung: 11 Mrd. €

• 134,54€ an Traumafolgekosten trägt jeder                             
Bundesbürger jährlich

• Nur fassbare Kosten, nicht der erlebte Verlust an 
Lebensqualität und die reduzierte Teilhabe 
Betroffener an der Gesellschaft!



Resilienz und Kindesmisshandlung:
Sexueller Missbrauch

•Systematisches Review 

•340 Studien identifiziert

•37 Studien analysiert

ca. 1/3



CANMANAGE (BMBF):
Akute Fälle aus der Jugendhilfe

34%

66%

Resilient

mit
psychischen
Auffälligkeiten

 etwa 1/3 bleibt resilient (N=69)

CANMANAGE: Missbrauchsfolgen



Unterschiedliche Verläufe verlangen 
unterschiedliche Hilfekonzepte

• Sexueller Missbrauch kann in allen Altersgruppen erhebliche 
psychische und physische Folgen nach sich ziehen

• ABER: zwischen einem Viertel und einem Drittel der 
Betroffenen ist resilient und zeigt keine 
behandlungsbedürftige Störung

• Keine Automatismen der helfenden Reaktionen auf 
sexuellen Missbrauch

• Individuelle Fälle verlangen nach einer individuellen 
Diagnostik und individuellen Hilfekonzepten

• Bild- und Sprachmetaphern überdenken, Folgen nicht 
dramatisieren sondern Teilhabe früh fördern



Ärzteblatt 2018

Bilder und Metaphern reflektieren 



Kommentar Deutsches Ärzteblatt | Jg. 
115 | Heft 23 | 8. Juni 2018

Sensibilität im Umgang mit Sprache:

Metaphern und Bilder

• „Seelenmord“
• „Für ein Leben geschädigt …“
• Darstellung von zerstörten Puppen oder 

Teddybären als Bildmetapher

Heilberufliche Ethik: 
• Kein therapeutischer Nihilismus
• Therapeutisches Ziel: Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben und 
Zurechtkommen im Alltag



Bebilderung von Artikeln und Berichten über 
sexuellen Missbrauch: kaputte Puppen- und 
Teddy-Motive

Westfälische Nachrichten 30.01.2019 SWR 2, 13.12.2013

BDKJ, 25.09.2018Stuttgarter Nachrichten, 17.04.2018



„Seelenmord“



Süddeutsche Zeitung
Freitag, 16. August 2019, Nr. 188, S. 8

„Ich wurde als Kind von 
meinem Vater missbraucht.

Und ja, man vergisst es nicht. 
Aber ich führe ein gutes 

Leben. Und manchmal habe 
ich mich gefragt, was stimmt 
mir nicht, da ich mich nicht, 

mehr als Opfer fühle.  Ich 
habe es sogar geschafft mit 

meinen Vater als er gestorben 
ist, mit ihm Frieden zu 

schließen. Darum danke für 
diesen Artikel.“

Zuschrift einer Betroffenen auf ein Interview
(Zitat mit persönlich erteilter Einwilligung) 



• Keine Bilder bedienen, die die Betroffenen als Opfer darstellen, 
die ihr Leben lang „kaputt“ sind bzw. unter dem Erlebten leiden 
werden

- Betroffene können solche individuellen Wertungen 
vornehmen, Professionelle nicht!

• Beteiligung, aber keine Zurschaustellung von Einzelpersonen
• Mitgefühl und Offenheit (traumasensible Institutionen!)
• Stärke und Kompetenzen anerkennen mit denen Betroffene ihr 

Leben gestalten
• Rechte Betroffener respektieren, insbesondere kindgerechte 

Justiz umsetzten (vgl. Europarat) 
• Stigmatisierung 

- Angst vor Stigmatisierung kann dazu beitragen, dass
Betroffene benötigte Hilfe nicht suchen

Opferbilder korrigieren,
Belastungen wahrnehmen



Effektive Frühinterventionen 
und Therapien

zugänglich machen

Die Dimension der Problematik ernst nehmen



Therapeutische Interventionen

• Es gibt sehr wirksame traumatherapeutische Interventionen für Kinder und 
Jugendliche (große Effektstärken in zahlreichen Studien)

• Derzeit erhalten über 60% der Kinder mit therapiebedürftiger Symptomatik 
nach sexuellem Missbrauch keine traumaspezifische Therapie in Deutschland 
(Münzer et al. 2015)

• Wichtig: sozialen Ausschluss und die Entwicklung von Angst und Vermeidung 
früh angehen, damit keine starken Sekundärfolgen entstehen.

• Frühinterventionen haben große Bedeutung 

• Diese müssen auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet sein

• Bei Kindern und Jugendlichen Einbezug unterstützender Erwachsener 
notwendig

• Derzeit in Deutschland Reform des sozialen Entschädigungsrechts 

• Regierungsentwurf enthält keine spezifischen Angebote der 
Frühintervention in Opferambulanzen für Kinder und Jugendliche



Kindgerechte Verfahren, Hilfen und 
Krankenbehandlung

Strafrecht vs. Zivilrecht –
Glaubhaftigkeitsbegutachtung und        

vertrauliche Befundsicherung



Komplexe Verfahrenszugänge für betroffene 
Kinder und Sorgeberechtigte kaum zu 
durchschauen



Unterschiedliche Grundprinzipien, Ausgangsfragestellungen und 
Gewichtung von Irrtumstoleranzen

„In dubio pro reo“ vs. Kindeswohlmaxime „best interests of the child“

Strafrecht versus Familienrecht: Grundprinzipien 
in verschiedenen Kontexten berücksichtigen

Strafrechtlicher Kontext Familienrechtlicher Kontext

• Fokus Täter*innen, 
Wahrheitsfindung

• Abklärung und Ausschluss einer 
Kindeswohlgefährdung

• primär Spezifität • primär Sensitivität

• d.h. möglichst nur gesicherte 
Einzeltaten beschreiben 

• d.h. möglichst alle
Kindeswohlgefährdungen 
erkennen

• Risiko falsch negativer Ergebnisse • Risiko falsch positiver Ergebnisse

Retrospektiv möglichst exakte 
Bewertung von Aussagen zu 

Einzeltaten

Prognosefrage



wenig falsch negativ wenig falsch positiv

Prognosefrage
Kindeswohlgefährdung

Exakte Beschreibung 
von einzelnen Taten und 

Tatfolgen

Hilfebedarf Sicherheit

Der Wunsch nach einem optimalen Vorgehen 
und die Interdependenz der Fehler

Sensitivität Spezifität

Kindeswohlmaxime, 
best interests of the child

in dubio pro reo

SER 
soziales 

Entschädigungsrecht 
als Problem



Glaubhaftigkeitsbegutachtung

• Wurde nach einem Urteil des BGH in Strafsachen 
vom 30.07.1999 (BGH 1 StR 618/98) nach den 
Wormser Prozessen zur Norm als 
Vorgehensweise bei der strafrechtlichen 
Begutachtung der Aussagen von kindlichen 
Opferzeugen erhoben.

• … ist eine qualitative kriterienorientierte 
Textanalyse.

Ausgangspunkt: Aussage des Kindes ist nicht wahr 
Sogenannte „Nullhypothese“



Sog. „Nullhypothese“ wird häufig

als Misstrauen erlebt

„Könnte dieses Kind mit den gegebenen individuellen Voraussetzungen unter den 
gegebenen Befragungsumständen und unter Berücksichtigung der im konkreten Fall 

möglichen Einflüssen von Dritten diese spezifische Aussage machen, ohne dass sie 
auf einem realen Erlebnishintergrund basiert?“ 

(Volbert 1995)



Glaubhaftigkeitsbegutachtung: 

Kritik von Betroffenen



Anwendung von empirisch überprüften 
Interviews 

• In anderen Ländern z.B. in Island ist die Anwendung empirisch überprüfter 
Interviews (NICHD-Interview, RATAC-Interview) Standard

• Bei der Verabschiedung der deutschen Kinderschutzleitlinie war die Nutzung 
dieser Methoden Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen

• Evidenz für diese Interviews ist zwar hoch, wurde aber nur in einem 
anderen Rechtskontext untersucht 

• In Befragungen sollten entwicklungspsychologische Prinzipien generell 
berücksichtigt werden

• Es besteht ein erheblicher Trainingsbedarf bei vernehmenden 
Personen z.B. bei Polizei und Justiz

• Es erfolgt derzeit in der Regel keine gleichzeitige Analyse 
des Hilfe - Bedarfs der Betroffenen



Aussagemöglichkeiten von Kindern

Wenn Kinder es schaffen sich anzuvertrauen:

Basiswissen über alters- und entwicklungs-
spezifische Aussagemöglichkeiten muss 
vorliegen

• Entstehungszusammenhang der Aussage 
dokumentieren 

• Aussagen möglichst wörtlich widergeben 

• Nicht interpretieren

• Gespräch am Laufen halten, aber nicht 
suggestiv nachfragen



Vertrauliche Befundsicherung nach 
Sexualdelikten

Derzeit in Deutschland völlig heterogenes Vorgehen 
in Bezug auf die vertrauliche Befundsicherung nach 
sexuellen Übergriffen bei Jugendlichen 

- In einigen Bundesländern rechtsmedizinische 
Untersuchungen nur mit Einwilligung der 
Personensorgeberechtigten 

- Dies hält manche Jugendliche davon ab von 
dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen 

• Unterschiedliche Aufbewahrungsfristen: 

- Befunde werden nicht entsprechend den veränderten 
Verjährungsfristen bei Jugendlichen so lang asserviert, 
dass sie tatsächlich bei einer rechtlich möglich späten 
Strafanzeige verwertet werden können

- S.I.G.N.A.L. e.V. hat mit einer Expertise des DIJuV
auf diese eklatanten Defizite hingewiesen



Sich widersprechende Leitlinien des Runden 
Tisches Sexueller Kindesmissbrauch und das 

Bundeskinderschutzgesetz

Kindgerechte Verfahren, Hilfen und 
Krankenbehandlung



BMFSFJ BMJ

Ziel der LL: Vertuschung von 
Missbrauchsfällen durch möglichst 
frühzeitige Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden zu verhindern 

Die LL geben sehr konkret vor, wann und 
wie im Falle des Verdachts die 
Strafverfolgungsbehörden einzuschalten
sind.
Das „Ob“ einer Strafanzeige steht in 
diesen Leitlinien nicht zur Debatte.

Leitlinien zur Prävention und Intervention 
sowie zur langfristigen Aufarbeitung und 

Initiierung von Veränderungen nach 
sexualisierter Gewalt durch 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Institutionen

Leitlinien zur Einschaltung der 
Strafverfolgungsbehörden

Ziel der LL: Entwicklung von Maßnahmen 
zur Intervention bei und Prävention von 
Machtmissbrauch

Entwickelt werden sollen …
1. präventive Maßnahmen, 
2. ein Handlungsplan zur Intervention
3. Handlungsleitlinien zur langfristigen 
Aufarbeitung und organisatorischen 
Veränderung in Fällen von sexualisierter 
Gewalt

Zwei sich widersprechende Leitlinien des 
Runden Tisches Sexueller Kindesmissbrauch



Stufe 1

Stufe 3

Stufe 2

Prüfung der eigenen 
fachlichen Mittel zur 
Gefährdungsabschätzung 
und Gefährdungsabwehr

Mitteilung an das Jugendamt 
(Befugnis) wenn:
• Tätigwerden dringend 

erforderlich ist

• Personensorgeberechtigte  

• nicht bereit oder nicht in 
• der Lage sind, an

Gefährdungseinschätzung
• oder Abwendung  der  
• Gefährdung mitzuwirken

Insoweit erfahrene 
Fachkraft

Wenn Tätigwerden des Jugendamtes zur Gefahrenabwendung erforderlich

Befugnisnorm im Bundeskinderschutzgesetz: 
Gestuftes Vorgehen im Rahmen der Güterabwägung

Hinwirken auf die aktive 
Inanspruchnahme von Hilfen 
durch die Personensorge-
berechtigten

Bei Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung: 



Evaluation Bundeskinderschutzgesetz

Ergebnisse:

• Zusammenarbeit zwischen Medizin und 
Jugendhilfe ist noch deutlich 
verbesserungsfähig

• Insoweit erfahrene Fachkraft wird kaum in 
Anspruch genommen obwohl Bedarf an 
Beratung besteht

• „Unterschiedliche Sprache“ zwischen 
Jugendhilfe und Medizin

• Zeitliche Bedarfe und Dringlichkeiten stimmen 
nicht überein

Für den medizinischen Bereich ist ein spezifisches 
Beratungsangebot notwendig



Die Medizinische Kinderschutzhotline

•Bundesweit

•Kostenfrei

•Rund um die Uhr erreichbar

Gefördert vom:



Welche Form von Misshandlung wird 
vermutet? In Prozent

11,1

25,4

29,0

10,4

30,4

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

nehrere formen

Vernachlässigung

sexueller Missbrauch

emotionale Misshandlung

körperliche Misshandlung

%



Besteht wegen diesem Fall Kontakt zu anderen 
Akteuren im Kinderschutz?

Kontakt zu anderen Akteuren im 
Kinderschutz?

24%

76%

ja Nein



Medizinische Kinderschutzhotline: 

ein Positiv-Beispiel aus der Sicht der WHO

Sethi et al., Statusbericht zur europäischen Region, 2018



Modellprojekt „Gute 
Kinderschutzverfahren“

Projektkonsortium

Prof. Dr. Jörg M. Fegert
Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie/
Psychotherapie Ulm

Prof. Dr. Eva 
Schumann 
Lehrstuhl für Deutsche 
Rechtsgeschichte und 
Bürgerliches Recht, 
Juristische Fakultät 
Göttingen

Dr. Heinz Kindler 
Deutsches 
Jugendinstitut München

Dr. Thomas Meysen 
SOCLES – International 
Centre for Socio-Legal 
Studies



Modellprojekt „Gute 
Kinderschutzverfahren“

1) Erstellung einer interdisziplinären Online-Fortbildung bestehend auf zwei 
Teilen

a) Basiscurriculum für alle interessierten Fachkräfte

b) Vertiefungsmodul, welches einen Standard für die Erstellung der 
Stellungnahme zum Gewaltschutz anbietet, für die Fachkräfte aus den 
Modellregionen

2) Modellprojekt: Erprobung der Anwendung der in der Online-Fortbildung 
vermittelten Inhalte in der Praxis in ca. 6 Modellregionen
- Regionale Fachkonferenzen
- Qualitätsentwicklung & Qualitätssicherung für kindgerechte Justiz



Wissenstransfer im Kinderschutz

• Begleitforschung für den UBSKM
• Gelbe Reihe
• Kostenfreie Online-Kurse für Fach- und 

Führungskräfte aus Heilberufen zur 
Umsetzung von Schutzkonzepten in 
Kliniken

• Verein „Dazugehören"
• Kindgerechte Justiz
• Die Medizinische Kinderschutzhotline
• Frühinterventionen in 

Traumaambulanzen



Kinderschutz und Schutzkonzepte 
im Krankenhaus

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft nimmt sich zentral der 
Problematik an

Deutsches Ärzteblatt, Heft 25, 21. Juni 2019



Krankenhausgesellschaft bietet für alle Mitgliedskrankenhäuser in Deutschland 
E-Learning zu Schutzkonzepten und den Leitungskurs gratis an

Hauptgeschäftsführer der DKG empfiehlt 
Verankerung von Schutzkonzepten in den 
Vorgaben des GBA zum Qualitätsmanagement

„Wir müssen mehr 
Bewusstsein für dieses 

Thema schaffen – mit der 
flächendeckenden 

Einführung von 
Schutzkonzepten kann das 

gelingen“.



Fazit



Koordinierte Fallabklärung
(Fegert, Andresen, Salgo & Walper, 2016)

• Barnahus-Modell (Schweden, Island)

- Interdisziplinäre Fallarbeit

- Child Friendly Environment

- Joint Investigative Interview

- Ähnlich Kompetenzzentren in Norwegen

• Children‘s Advocacy Centers (Nordamerika)

- Beratung während des Prozesses

Kindgerechte Justiz –

Suche nach Lösungsmöglichkeiten

Es geht aber nicht allein um kindgerechte Justiz, 
sondern um ein kindgerechtes Vorgehen auch mit 
Blick auf Einleitung von Hilfe und Therapie



• Mit gut untersuchten Frühinterventionen im Rahmen von Kinder-

Traumaambulanzen besteht die Möglichkeit schwerwiegende Langzeitfolgen 
bei betroffenen Kindern und Jugendlichen zu vermeiden oder wenigstens zu 
reduzieren

• Diese müssen jedoch flächendeckend vorhanden sein

• Kinder-Traumaambulanzen nach dem sozialen Entschädigungsrecht in 
Deutschland sollten deshalb unbedingt Teil von Childhood-Haus-Modellen in 
Deutschland sein

Zugang zu evidenzbasierten Traumatherapien (nach SGB V) muss in der 
Fläche sicher gestellt werden und sollte in Kontext der Childhood-Häuser 
organisiert werden

Ziel des Vorgehens der Childhood-Häuser darf nicht nur die Verbesserung der 
Feststellung sein, sondern die Rückkehr ins normale Leben, die soziale 
Teilhabe der Betroffenen und die Vermeidung von Stigmatisierung und 
sekundärer Belastungen

Dazugehören als Ziel



Modelvorhaben vs. 

Flächendeckende Entwicklung

• Schon der Runde Tisch forderte im Abschlussbericht ein integriertes Modell der 
Fallbearbeitung Diagnostik und Dokumentation der Aussage und 
Frühintervention (UBSKM 2011)

• Bei einem Gesundheitshearing des UBSKM (2012) versichern die 5 großen Player 
im Gesundheitswesen in einer Rahmenempfehlung verbesserten Zugang zur 
Diagnostik, Therapie und Hilfe

- Beides bislang nicht hinreichend verwirklicht 

- Die Childhood-Haus Initiative und andere lokale Ansätze im Bereich kindgerechte 
Justiz zeigen, dass in der Praxis schon heute Veränderungen in Deutschland 
machbar sind

• Die staatliche Gemeinschaft darf aber durch privates und ehrenamtliches 
Engagement nicht aus der Verantwortung entlassen werden über das Kindeswohl 
zu wachen 

• Der Dimension gerecht werden heißt: 

- Monitoringverpflichtungen im Rahmen der Nachhaltigkeitsziele und 
Verpflichtungen aus der UN-Kinderrechtskonvention sind einzuhalten 

- Umgang mit Kinderschutzfällen ist flächendeckend zu verbessern



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Prof. Jörg M. Fegert

Eine schriftliche Fassung dieses Referats mit allen 
Literaturbelegen erscheint in der nächsten Ausgabe der 

Fachzeitschrift „Das Jugendamt“ Ende September, die Folien 
finden Sie auch auf unseren Homepages

www.uniklinik-ulm.de
www.elearning-kinderschutz.de

www.comcan.de


